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Aktuelle Fassung RLP Neue Fassung 

§ 20 

Allgemeine Übergangsbestimmungen 

§ 20 

Allgemeine Übergangsbestimmungen 

 
… 
(9) Befugnisse zu einer Facharztweiterbildung 
nach der Weiterbildungsordnung vom 03.01.2006, 
in der Fassung der 30. Änderung vom 02.08.2020, 
gelten auch für eine Weiterbildung nach dieser 
Satzung für maximal 36 Monate fort. 
… 

 
… 
(9) Befugnisse zu einer Facharztweiterbildung 
nach der Weiterbildungsordnung vom 03.01.2006, 
in der Fassung der 30. Änderung vom 02.08.2020, 
gelten auch für eine Weiterbildung nach dieser 
Satzung für maximal 36 Monate bis zum 
31.12.2025 fort. 
… 

 


